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Beantragbare AUKM für die Förderung von Mahd 
oder Beweidung: 

• Teil E der RL: FNL - Förderung Freiwilliger 
Naturschutzleistungen (FP 8101)

Die Bewilligung steht unter dem Vorbehalt der ver-
fügbaren Haushaltsmittel.

• Teil C der RL: MSUL - Förderung der extensiven 
Bewirtschaftung von Dauergrünlandflächen (FP 
8103) 

Sommerantragsverfahren 2023 für AUKM

Bitte hier den Titel der Präsentation eingeben 1



Neu- und Erweiterungsanträge für 5jährige 

Verpflichtungen (01.01.2024 – 31.12.2028):

FN20: Erstmahd bis 15.06. / Zweitnutzung nach 01.09

FN21: Erstmahd nach dem 15.07.

FN22: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen

FN23: Beweidung mit Rindern

FN24: Beweidung mit Schafen u./o. Ziegen in 

Hütehaltung 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
FNL-Maßnahmen
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Anerkennung von Lebensraumtypen (LRT) für die 
Förderung als FNL:

• Überwiegender Teil (> 50 % der Fläche) eines 
Antragsschlages muss z.Z. der Antragstellung ein 
förderfähiger LRT lt. Richtlinie AUKM sein; 

• Anteil sog. Entwicklungsfläche demzufolge nur 
untergeordneter Teil des Schlages;

• Keine Förderung von Schlägen, auf dem z.Z. der 
Antragstellung (noch) kein LRT oder ges. gesch. 
Biotop ist. 
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Bewillig.-
kategorie

Auswahlkriterium Bewilligungsreihenfolge

1
Beweidung mit Schafen 
und Ziegen (Hütehaltung) 
(FN24)

Es werden alle Förderanträge der Kategorie 1 bewilligt. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung folgt 2. 

2
Beweidung mit Schafen 
und Ziegen (Kop-
pelhaltung) (FN22)

Es werden alle Förderanträge der Kategorie 2 bewilligt. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung folgt 3. 

3
Beweidung mit Rindern  
(FN23)

Es werden alle Förderanträge der Kategorie 3 bewilligt. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung folgt 4. 

4
Erstmahd nach 15. 7. 
(FN21)

Es werden alle Förderanträge der Kategorie 4 bewilligt. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung folgt 5.

5
Erstmahd bis zum 15. 6. 
u. Zweitnutzung ab 1. 9. 
(FN20)

Es werden alle Förderanträge der Kategorie 5 bewilligt. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung folgt 6.

6 Ersetzungsanträge
Es werden die Ersetzungsanträge entsprechend der 
vorherigen Bewilligungskategorien bewilligt.



Neu- und Erweiterungs- einschließlich 
Ersetzungsanträge für 5 jährige Verpflichtungen 
(01.01.2024 – 31.12.2028):

MS10: Extensive Grünlandbewirtschaftung (Ext. GB) 
mit Anlage einer einjährigen Schonfläche 

MS11: Ext. GB mit Anlage einer zweijährigen Schonfläche   

MS12: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen

MS13: Beweidung mit Schafen und/oder Ziegen

mit Anlage einer einjährigen Schonfläche

MS14: Beweidung mit Schafen u./o. Ziegen mit Anlage 
einer zweijährigen Schonfläche 

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
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Erstnutzung des Schlages in jedem Verpflichtungsjahr durch

Mahd; Bewilligungsbehörde kann Ausnahmen im jeweiligen

Verpflichtungsjahr zulassen.

Erste Schnittnutzung sind mindestens 10 v. H. des

Schlages nicht zu mähen, dadurch Anlage einer einjährige

Schonfläche.

Schonfläche darf nur einen untergeordneten Teil der Fläche

des Schlages einnehmen.

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB mit Anlage einer einjährigen 

Schonfläche
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Aufwuchs der Schonfläche darf frühestens sechs Wochen

nach der Erstnutzung des Restschlags genutzt werden.

Die Lage der Schonfläche auf dem Schlag muss jährlich

wechseln.

Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 

140 Euro je Hektar

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB mit Anlage einer einjährigen 

Schonfläche
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Erstnutzung des Schlages in jedem Verpflichtungsjahr durch
Mahd; Bewilligungsbehörde kann Ausnahmen im jeweiligen
Verpflichtungsjahr zulassen.

Bei der ersten Schnittnutzung sind im ersten, dritten und 
fünften Verpflichtungsjahr mindestens 5 v. H. des 
Schlages nicht zu mähen, dadurch Anlage einer zweijährigen 
Schonfläche, 

Schonfläche darf nur einen untergeordneten Teil der Fläche 
des Schlages einnehmen. 

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB mit Anlage einer zweijährigen 

Schonfläche 
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Die Schonfläche darf frühestens im Jahr nach der Anlage der
Schonfläche im Rahmen der Schnittnutzung des Schlages
beseitigt werden.

Eine im fünften Verpflichtungsjahr angelegte Schonfläche darf
frühestens im Folgejahr beseitigt werden.

Die Lage der zweijährigen Schonfläche auf dem Schlag muss
bei der Neuanlage der Schonfläche im dritten und fünften

Verpflichtungsjahr wechseln.

Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 

220 Euro je Hektar

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB mit Anlage einer zweijährigen 
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Erstnutzung des Schlages in jedem Verpflichtungsjahr durch
Beweidung mit Schafen, mit Ziegen oder mit Schafen und
Ziegen.

Nachfolgende Nutzung auch als Schnittnutzung zulässig.

Bei ausschließlicher Weidenutzung ist, soweit erforderlich, ein
Pflegeschnitt durchzuführen.

Abtransport des Mähgutes

Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 
145 Euro je Hektar

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB Beweidung durch Schafe, 

Ziegen oder Schafe und Ziegen 

Juli 2023                                     Beraterseminar zum Sommer-Antragsverfahren 2023
10



Erstnutzung des Schlages in jedem Verpflichtungsjahr durch
Beweidung mit Schafen, mit Ziegen oder mit Schafen und
Ziegen.

Dabei sind mindestens 10 v. H. des Schlages nicht zu nutzen, 
dadurch Anlage einer unterjährigen Schonfläche, 

Schonfläche darf nur untergeordneten Teil der Fläche des 
Schlages einnehmen. 

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB Beweidung durch Schafe, Ziegen 

oder Schafe und Ziegen und Anlage einer einjährigen 

Schonfläche 
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Aufwuchs der Schonfläche darf frühestens sechs Wochen 
nach der Erstnutzung des Restschlags genutzt werden.

Lage der Schonfläche auf Schlag muss jährlich wechseln.

Bei ausschließlicher Weidenutzung ist, soweit erforderlich,
ein Pflegeschnitt durchzuführen.

Abtransport des Mähgutes

Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 
235 Euro je Hektar

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB Beweidung durch Schafe, Ziegen 

oder Schafe und Ziegen und Anlage einer einjährigen 

Schonfläche 
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Erstnutzung des Schlages in jedem Verpflichtungsjahr durch
Beweidung mit Schafen, mit Ziegen oder mit Schafen und
Ziegen.

Bei der ersten Beweidung ist im ersten, dritten und fünften
Verpflichtungsjahr mindestens 5 v. H. des Schlages nicht zu
nutzen, dadurch Anlage einer zweijährigen Schonfläche,
Schonfläche darf nur untergeordneten Teil der Fläche des
Schlages einnehmen.

Die Schonfläche darf frühestens im Jahr nach der Anlage der
Schonfläche im Rahmen der Beweidung des Schlages
beseitigt werden.

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB Beweidung durch Schafe, Ziegen 

oder Schafe und Ziegen und Anlage einer zweijährigen 

Schonfläche 
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Eine im fünften Verpflichtungsjahr angelegte Schonfläche darf 
frühestens im Folgejahr beseitigt werden.

Die Lage der zweijährigen Schonfläche auf dem Schlag muss 
bei der Neuanlage der Schonfläche im dritten und fünften 
Verpflichtungsjahr wechseln.

Bei ausschließlicher Weidenutzung ist, soweit erforderlich, ein
Pflegeschnitt durchzuführen.

Abtransport des Mähgutes

Höhe der jährlichen Zuwendung beträgt 
325 Euro je Hektar

MSUL-Maßnahmen: Ext. GB Beweidung durch Schafe, Ziegen 

oder Schafe und Ziegen und Anlage einer zweijährigen 

Schonfläche 
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Bewilli-
gungs-
kategorie

Auswahlkriterium Bewilligungsreihenfolge

1
Beweidung durch Schafe, Ziegen oder Schafe und 
Ziegen und Anlage einer zweijährigen Schonfläche 
(MS14)

Es werden alle Neuanträge auf die Einzelmaßnahme der 
Kategorie 1 bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel zur 
Verfügung, folgt 2.

2
Beweidung durch Schafe, Ziegen oder Schafe und 
Ziegen und Anlage einer einjährigen Schonfläche 
(MS13)

Es werden alle Neuanträge auf die Einzelmaßnahme der 
Kategorie 2 bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel zur 
Verfügung, folgt 3.

3
Beweidung durch Schafe, Ziegen oder Schafe und 
Ziegen (MS12)

Es werden alle Neuanträge auf die Einzelmaßnahme der 
Kategorie 3 bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel zur 
Verfügung, folgt 4.

4
Erweiterungsanträge für MS14, MS13 und MS12, 
jeweils bis 50 v. H. Flächenzuwachs

Flächenzuwächse werden beginnend von 1 % bis 50 % 
(bezogen auf die bestehende Verpflichtung der 
Einzelmaßnahme) bewilligt, solange Mittel vorhanden sind. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung, folgt 5.

5
Extensive Grünlandbewirtschaftung mit Anlage 
einer zweijährigen Schonfläche (MS11)

Es werden alle Neuanträge auf die Einzelmaßnahme der 
Kategorie 5 bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel zur 
Verfügung, folgt 6.

6
Extensive Grünlandbewirtschaftung mit Anlage 
einer einjährigen Schonfläche (MS10)

Es werden alle Neuanträge auf die Einzelmaßnahme der 
Kategorie 6 bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel zur 
Verfügung, folgt 7.

7
Erweiterungsanträge für MS11 und MS10, jeweils 
bis 50 v. H. Flächenzuwachs

Flächenzuwächse werden beginnend von 1 % bis 50 % 
(bezogen auf die bestehende Verpflichtung der 
Einzelmaßnahme) bewilligt, solange Mittel vorhanden sind. 
Stehen darüber hinaus Mittel zur Verfügung, folgt 8.

8 Ersetzungsanträge 
Es werden die Ersetzungsanträge entsprechend der 
vorherigen Bewilligungskategorien bewilligt. 



Neu- und Erweiterungsanträge für 5 jährige 

Verpflichtungen (01.01.2024 – 31.12.2028):

Förderung von extensive genutzten 

Obstbeständen (FP 6508)

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
MSL-Maßnahmen
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Ökolandbau:

Einjähriger Förderantrag

Die jeweiligen Antragsmöglichkeiten ergeben sich aus 

den nachfolgenden Auswahlkriterien

Flächenabgänge sind möglich 

Neu hinzukommende Flächen können nur im 

Rahmen der Auswahlkriterien (Kategorie 5) 

berücksichtigt werden

Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
MSL-Maßnahmen 
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Bewilligungs-

kategorie
Auswahlkriterium Bewilligungsreihenfolge

1

Neuanträge nach auslaufender 

Verpflichtung zum 31.12.2023 in Höhe 

der ausgelaufenen Verpflichtungs-

fläche

Es werden alle Anträge der Kategorie 1 

bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel 

zur Verfügung folgt 2.

2

Neuanträge nach auslaufender 

Verpflichtung zum 31.12.2022 in Höhe 

der ausgelaufenen Verpflichtungs-

fläche

Es werden alle Anträge der Kategorie 2 

bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel 

zur Verfügung folgt 3.

3

Neuanträge von Junglandwirten

(Zuwendungsempfänger 

Junglandwirteförderung)

Es werden alle Anträge der Kategorie 3 

bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel 

zur Verfügung folgt 4.

4
Neuanträge von Junglandwirten 

(InVeKoS 2023)

Es werden alle Anträge der Kategorie 4 

bewilligt. Stehen darüber hinaus Mittel 

zur Verfügung folgt 5.

5
Flächenzuwächse der Kategorie 1 

und 2 bis maximal 20%

Flächenzuwächse werden beginnend 

von 1 % aufsteigend bis 20% (bezogen 

auf die auslaufende 

Verpflichtungsfläche) bewilligt solange 

Mittel vorhanden sind. 



Termine:

14.08.2023 nachweisliche Information der zuständigen 
UNB über die Bereitstellung des Form-
blattes für Verpflichtungen 

01.09.2023 Stellungnahme der UNB zum Formblatt für 
Verpflichtungen

15.09.2023 Einreichung des vollständigen Antrages 
beim zuständigen ALFF
FNL: mit dem von der UNB bestätigten 
Formblatt für Verpflichtungen

01.01.2024 Beginn des Verpflichtungszeitraumes

Sommerantragsverfahren 2023 für AUKM
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